
Je länger, je besser? 
VON TOBlAS MICHEl 

Wer eine neue Stelle sucht, denkt 
meist nicht an Jubiläen oder Kündi-

gungsschutz. Schw achpunkte im Ver-
t rag fall en so erst Jahre später auf. 
Insbesondere beim Kündigungsschutz 
gewinnen sie an Gewicht . 

Die Anrechnung von Vorzeiten bei 
anderen Arbeitgebern w ird da oft auf 
verwandte Unternehmen (Träger) be-
schränkt. Das ist in Bundesländern mit 
überwiegend kommunalen Gesund-
heits- und Betreuungseinrichtungen 
eine kleinere Hürde. Doch zum Beispiel 
in den östl ichen Bundesländern und in 
Nordrhein-Westfa len ist d ie Ei nrich-
t ungslandschaft w ild durchmischt. 

Auch darum wollen w ir in den 
Tarifen regeln, dass es bei der Einstu-
fung all ein auf die übertragene Tätig-
kei t und die Berufserfahrung an -

kommt. 
Arbei tgeber haben sich in den 

vergangenen Jahren aus ihrer Aus-

bi ldungsverpflichtung ve rabschiedet. 
Jetzt ernten sie dafür Fachkräfteman-

gel. Vie ll eicht kannst Du deshalb bei 
Vertragsabschluss keck und fordernd 
auftreten. Doch es ist schwer, dabei 
alle Stel lschrauben im Blick zu haben. 

Tipp 
Wer möchte schon bei jedem Wechsel des 
Arbei tgebers von vorn anfangen? Beim 
Einstellungsgespräch lohnt daher Klä
rung: »Es werden aus früheren Arbeitsver
häl tnissen N-Jahre angerechnet.« 
Recht lich sicher kannst Du so etwas nur 
schriftl ich vereinbaren. Oft geschieht dies 
als Nebenabrede zum Arbei tsvertrag. 

_ eine gute Regelung 
_ hier lauern Nachteile ' 

Beschäftigungszeit, Jubiläumsgeld 

TVöD 

Zeiten aller 
öffentl ich-
rechtl ichen 
Arbeitgeber 

+ 

++ 

teilweise 

25 Jahren 
350 € 
1 Tag frei 

40 Jahren 
500 € 
1 Tag frei 

+ 

+ 

AVR 

Caritas 

Zei ten bei 
Arb ei tgebern 
de r Carit as 
oder de r 
kath. Kirche 

+ 

+ 

teilwe ise 

25 Jahren 
613€ 

40 Jahren 
1.022 € 

50 Jahren 
1.227 € 

+ 

AVR 

DW EKD 

Zeiten bei 
ki rchi ichen, 
diakoni-
schen und 
karitativen 
Rechtsträ-
gern könn en 
angerechnet 
werden 

+ 

+ 

teilweise 

10 Jahren 
153,39€ 

25 Jahren 
613€ 
1 Tag frei 

40 Jahren 
1.227 € 
1 Tag frei 

+ 

AWO NRW 

+ 

+ 

25 Jahren 
300 € 
1 Tag frei 

35 Jahren 
400 € 
1 Tag frei 

45 Jahren 
500 € 
1 frei 

+ 

BAT-KF 

+ 

+(+) 

teilweise 

25 Jahren 

5 SU1 

40 Jahren 

10 SUl 

DRK 

ReformTV 

Zeiten bei 
Arbeitge-
bern der TG 
des DRK, 
jedoch nur 
bei Stufenzu-
ordnung 

+ 

+ 

Ja 

Ja 

25 Jahren 
300 € 

40 Jahren 
400 € 

50 Jahren 
500 € 

+ 

TV-L TV Ärzte TV Helios 

Zeiten aller Zeiten aller Zei ten bei 
öffent lich- öffentlich- ausgewä I 
rechtlichen rechtlichen Arbei tgebern 
Arbei tgeber Arbeitgeber im Helios-

Konzern 

+ + + 

++ ++ 

tei lwe ise 

25 Jahren 25 Jahren 25 Jahren 
350 € 350 € 
1 Tag frei 1 Tag frei 1 Tag frei 

40 Jahren 40 Jahren 40 Jahren 
500 € 500 € 
1 Tag frei 1 Tag frei 1 Tag frei 

+ + 

+ + 

1 AGB: Arbeitsvertragsrich tl inien sind nur Allgemeine Geschäftsbedingungen . Sie dürfen durch einzelvertragl iche Regelungen verschlechtert werden . 

Ja 

Ja 

+ 

+ 

lSU: Sonderurlaubstage werden dem Jahresurlaub zugeschlagen. Doch bei Wechselschichtarbeit nehmen Kappungsregeln dieses Versprechen wieder zurück. 
3W IGZ: Der Tarifvertrag »Zeitarbeit« zwischen der Tarifgemeinschaft der Leiharbeitgeber iGZ und dem DGB ist offenbar besonders ungünstig . 
4Öffnung: Einige Tarifverträge öffnen dern Betriebs- oder Personalrat die Gelegenheit, betrieblich bei Jubiläen noch eine Schippe drauf zu legen. 

Wir denken da sofort an die Buchung von ein paar Extra-Freischichten auf das Arbeitszeitkonto. 
++ Mit der Beschäftigungsdauer wächst der Kündigungsschutz, aber auch die eigene Kündigungsfrist. Im TVöD, TV-L und im TV Ärzte dürfen wir nach 15 

Jahren nur noch »aus einem wichtigen Grund« (außerordentlich) gekündigt werden. Wer früher als Mitte 1994 eingestellt wurde, gilt sogar als unkündbar. 
+(+) Im BAT-KF gilt als so ein wichtiger Grund insbesondere der »Austritt der/des Mitarbeitenden aus der evangelischen Kirche« . 


